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Auszug aus der Niederschrift 
zur Sitzung des Rates der Stadt Hagen vom 18.11.2021 

 
 

Öffentlicher Teil 
 
 

TOP 6.3.  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haus-
haltsjahr 2020 nach § 83 Abs. 2 GO NRW 
0868/2021 
Entscheidung 
ungeändert beschlossen 

 

 
 

Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Anlage 1 dargestellten über- und außer-
planmäßigen Bedarfe nach § 83 Absatz 2 Satz 1, 1. Halbsatz GO NRW. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
X  Einstimmig beschlossen 
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